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— 224 -
foldungen im Allgemeinen weniger belastet werden, daß billige Ab-
züge in der Rubrik „Betriebskapital oder Gewinnungskosten" gestattet
und daß statt eines einmaligen Abzuges von 609 Fr. für ganze Fa-
milien wie für Einzelne die Abzüge für Familienglieder wieder ein-

geführt würden. Es wurde in der Diskussion betont, daß man nicht

Steuerfreiheit hdie allerdings für Lehrer und Geistliche in ein-

zelnen Kantonen besteht), wohl aber möglichste Gleichheit mit an-
dern Ständen, also Gerechtigkeit verlange. — Ein gemeinschaft-

liches Vorgehen der beiden Stände im ganzen Kanton dürfte auch in
dieser Frage anzurathen sein.

— In Aarau ist durch ein Legat des Herrn Brandolf-Sieben-
mann sel. und durch Ausscheidung eines Kapitals von 19,999 Fr.
aus dem Prediger - Wittwen - Pensionsfond ein Pensionsfond für die

Gemeindeschullehrer und Lehrerinnen gegründet worden. Die Haupt-
fache ist nun aber, daß dieser Fond möglichst rasch geänffnet werde.

Man arbeitet nun daran, daß auch das Verabreichen von Ge-

schenken an die Lehrerschaft und das Abnehmen von Geschenken von
Seite dieser von der Behörde untersagt, dagegen den Eltern über-

lasten werde, dasjenige Geldgeschenk, welches sie bisher dem Lebrer

oder der Lehrerin direkt durch die Kinder aushändigen ließen, diesem

nengegründeten Lehrerpensionsfond zuzuwenden. Auf diese Weise würde

der Lehrerschaft nichts entzogen, der Fond selbst rascher geäuffnet und
eine Veranlassung zur Parteilichkeit beseitigt werden. B. Bl.

— Kuriosum aus Frankreich. Vor Kurzem verausgabte die

Stadt Paris eine Million für ein — Tanzvergnügen. Aber um die

nämliche Zeit meldete das »kulletiu ckss lois," daß in einer fran-
zösischcn Ortschaft ein Schullehrer, der 73 Jahre alt und 49 Jahre
im Dienste der Schule gestanden ist, mit 199 Fr-, und ein anderer,
der 74 Altersjahre und 59 Dienstjahre zählt, mit 91 Fr. Pension

entlasten wurde. — Glückliche Männer! Ihr habt einen Ruhegehalt,
bei dem ihr der Versuchung zur Umnäßigkeit jedenfalls enthoben

seid!
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